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Anforderungen und aktuelle Entwicklung
Das neue deutsche Strommarktdesign

Maximilian Faltlhauser*

Aktuell wird ein neues Strommarktdesign, die ökonomische Ausgestaltung der Energiewende, par-

lamentarisch diskutiert. Ausgelöst durch die Strommarktliberalisierung, den steigenden Anteil an 

Wind- und Sonnenstrom sowie der rechtlichen Übervorteilung von EEG-Strom ist eine Systeman-

passung zwingend notwendig. Die Lösungsansätze aus dem Weißbuch des Bundeswirtschaftsmi-

nisteriums werden vor dem Hintergrund dieser Veränderungen kritisch hinterfragt. 

Im Jahr 1998 wurde der Strommarkt in 
Deutschland liberalisiert. Der Staat hatte 
sich entschieden, die Stromwirtschaft 
grundsätzlich privatwirtschaftlich zu orga
nisieren. Das natürliche Monopol des 
Stromnetzes kontrolliert und steuert er 
dabei über die Bundesnetzagentur. Für 
alle übrigen Bereiche hat er einen rechtli
chen Rahmen zu schaffen, um privatwirt
schaftliche Investitionen in das System 
der Stromversorgung zu ermöglichen und 
damit gleichzeitig sicherzustellen. Die ge
genwärtigen Umwälzungen im Zuge der 
Energiewende haben das System jedoch 
aus dem Gleichgewicht gebracht und ver
langen nach einer Neuausrichtung.

Das Ziel eines gelungenen neuen Strom
marktdesigns muss darin liegen, dass 
viele, vom Typ her sehr unterschiedliche 
Einzelinvestitionen so orchestriert wer
den, dass sie sich, einzeln betrachtet, 
wirtschaftlich rentieren und gleichzeitig in 
ihrer Summe ein funktionierendes Strom
versorgungssystem ergeben. So unter
schiedliche Investitionen wie die für kon
ventionelle Kraftwerke, erneuerbare 
Strom erzeugungsanlagen und Strom
speicher müssen aufeinander abge
stimmt werden und dürfen sich gegen
seitig nicht unangemessen behindern. 
Gleichzeitig darf das regulierte Stromnetz 
nicht zum Auffangbecken für negative 
technische und ökonomische Effekte 
werden. Das Stromnetz darf nicht zum 
Abladeplatz negativer externer Effekte 
der übrigen Einzelinvestitionen verkom
men. Weiter muss der zu setzende Rah
men eines neuen Strommarktdesigns im 
Kern auf absehbare Zeit statisch sein. 
Permanente Änderungen und Anpassun
gen würden die Planungssicherheit für 
Investoren untergraben und damit die In
vestitionsbereitschaft dramatisch herab
setzen. Weil der Staat die Stromversor
gung nicht mehr selbst machen will, 

muss er dafür sorgen, dass die Privat
wirtschaft diese Aufgabe für ihn über
nimmt. Er muss gewährleisten, dass mit 
allen notwendigen Einzelbestandteilen 
der Stromversorgung Geld verdient wer
den kann. Genau dies ist aktuell jedoch 
nicht der Fall. Eine Anpassung der Markt
regeln ist somit notwendig und wird ge
genwärtig im Deutschen Bundestag in
tensiv diskutiert. Ausgelöst wurde dies 
vor allem durch zwei Entwicklungen im 
Zuge der Energiewende:

Das Wetter richtet sich nicht nach 
unserem Strombedarf

Vor allem mit den ertragsreichen Techni
ken der Windenergie und der Photovol
taik treten neue technischphysikalische 
Effekte auf, die im bestehenden Markt
modell des PowerOnlyMarktes zu mas
siven Systemstörungen führen. Die bana
len Aussagen, dass eine Windenergiean
lage bei Wind und eine Photovoltaikanla
ge bei Sonnenschein Strom erzeugen, 
führen zu zwei Zuständen, die im Markt
system bei seiner Einführung 1998 in ihrer 
heutigen Dimension noch völlig unbe
kannt waren. Zum einen, dass trotz ins
tallierter Erzeugungsleistung wetter und 
tageszeitenbedingt kein Strom erzeugt 
werden kann. Zum anderen, dass Strom 
erzeugt wird, obwohl kein entsprechen
der Bedarf hierfür besteht. Letzteres führt 
im Extremfall zu negativen Preisen an der 
Strombörse und begründet das neue 
Phänomen des »Müllstroms«. Die Strom
erzeugung aus Wind und Sonne ist tech
nisch betrachtet nicht regelbar und damit 
volatil. Im Bezug auf einen Markt nennt 
man diese Eigenschaft dargebotsabhän
gig. Diese spezifischen Eigenschaften 
sind so gravierend, dass prinzipiell in Fra
ge zu stellen ist, inwieweit Wind und So
larstrom mit dem bestehenden System 
des PowerOnlyMarktes überhaupt ver
einbar sind.

 * Dipl.Kfm. Maximilian Faltlhauser ist Geschäfts
führer der Faltlhauser Energie GmbH, München.
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EEG-Planwirtschaft verdrängt den Markt

Ursprünglich dazu gedacht, erneuerbare Erzeugungstech
niken an die Marktreife heranzuführen, gewährt der Staat 
über das EEG für bestimmte Techniken umfangreiche Preis 
und Abnahmegarantien. Solange der Anteil erneuerbarer 
Erzeugungsarten noch gering war, blieb dies ohne Folgen 
für die Funktionsfähigkeit des Marktes. Inzwischen ist jedoch 
der Anteil der erneuerbaren Erzeugung an der Bruttostrom
erzeugung in Deutschland auf über 25% angestiegen. Vor 
allem der Einspeisevorrang führt zu einer rechtlichen Be
nachteiligung konventioneller Erzeugungsarten, die auf die
se Weise zunehmend ihrer wirtschaftlichen Grundlage be
raubt werden. Konventionelle Anlagen sind inzwischen zum 
Lückenfüller verkommen. Immer dann, wenn die Erneuer
baren den Strombedarf nicht decken können, müssen sie 
einspringen. Mangelnde Auslastung ist die Folge. Ein wirt
schaftlicher Betrieb wird immer schwieriger. Insbesondere 
für Spitzenlasterzeugung finden sich unter diesen Voraus
setzungen keine privatwirtschaftlichen Investoren mehr. 
EEGPlanwirtschaft untergräbt gegenwärtig die Funktions
fähigkeit des bestehenden Marktes. Dies ist bedenklich, da 
genau die konventionellen Anlagen aus dem Markt gedrängt 
werden, die bisher allein die Versorgungssicherheit gewähr
leistet haben. 

Aktueller Gesetzgebungsprozess

Der akute Handlungsbedarf wurde von der Politik erkannt. 
Die Neuordnung des Strommarktdesigns in Deutschland ist 
Bestandteil der ZehnPunkteEnergieAgenda des Bundes
wirtschaftsministeriums. Ein besonders ausführlicher öffent
licher Diskurs wurde im Oktober 2014 durch die Veröffent
lichung eines Grünbuches eingeleitet. Im Juli 2015 wurde 
daraus das Weißbuch »Ein Strommarkt für die Energiewen
de«, das zu einem neuen gesetzlichen Rahmen bis August 
2016 führen soll. Aus dem Grünbuch und den »Eckpunkte
papier Strommarkt« lassen sich zwei grundsätzliche Ansät
ze ableiten: der sogenannte Strommarkt 2.0 und die Einfüh
rung eines Kapazitätsmarktes. Bei ersterem baut man dar
auf, dass die Kräfte des Marktes den Strommarkt von allei
ne auch versorgungstechnisch funktionstüchtig machen, 
wenn man nur dem Markt und vor allem den Marktpreisen 
genügend »freien Lauf« lasse. Das Marktoptimum führt zur 
sicheren Vollversorgung. Glaubt man jedoch nicht daran, 
dass der Markt es allein richten wird, um die Versorgungs
sicherheit zu gewährleisten, so muss man einen zusätzlichen 
Anreiz schaffen, um gesicherte Leistung vorrätig zu halten. 
Dies erreicht man mit dem sogenannten Kapazitätsmarkt, 
der konventionelle Kraftwerke dafür bezahlt, dass diese 
nach dem Feuerwehrsprinzip einsatzbereit gehalten werden, 
um bei Bedarf einzuspringen. Beide Ansätze werden im 
Grün und Weißbuch ausführlich behandelt. Im Weißbuch 
findet sich schließlich die Vorfestlegung auf den Strommarkt 

2.0. Gleichzeitig wird jedoch durch Netz und Kapazitätsre
serven genau dieser Strommarkt zusätzlich abgesichert. Die 
Politik wählt somit den gewohnten Weg des Kompromisses 
und setzt beides um. Ohne beiden Ansätzen ihre eigene 
innere Logik und Schlüssigkeit abzusprechen, so besitzen 
sie jedoch nur für den vorab definierten Betrachtungsrahmen 
Gültigkeit. Dieser erweist sich bei kritischer Betrachtung als 
zu eng und mit den real existierenden Rahmenbedingungen 
nicht vereinbar. Im Folgenden werden sechs Kritikfelder dar
gelegt: 

Flexibilisierungsmöglichkeiten werden überschätzt

Der Strommarkt 2.0 verlangt, dass Preissignale direkt beim 
Endverbraucher ankommen. Nur dann kann ein hoher Preis 
den Verbrauch mindern und ein niedriger Preis den Ver
brauch anregen. Voraussetzung hierfür ist, dass Endver
braucher ihren Stromverbrauch flexibel an das Angebot an
passen können. Gerade bei stromintensiven Industrien wie 
Eisenhütten, der Glasproduktion oder bei Prozessen der 
chemischen Industrie ist dies jedoch, wenn überhaupt, nur 
in sehr begrenztem Umfang möglich. Zudem würde die 
Strombeschaffung insgesamt deutlich komplizierter werden. 
Beispielhaft kann man sich hierfür einen Haushalt vorstellen. 
Beim Kochen mit einem Elektroherd müsste man permanent 
den Strompreis im Auge behalten, um nicht aus Versehen 
in eine Kostenfalle zu tappen. 

Fehlen einer regionalen Komponente

Es fehlt eine Planungsgröße, die die regionale Nähe von 
Verbrauch und Erzeugung als Aspekt der Netzökonomie 
und als Aspekt der Versorgungssicherheit widerspiegelt. 
Erst seit der eigentumsrechtlichen Trennung von Netz, Er
zeugung und Vertrieb kann es hier überhaupt zu einer volks
wirtschaftlichen Fehlallokation kommen. Die alten Stromver
sorger mit ihrem integrierten Geschäftsmodell suchten aus 
ökonomischem Eigeninteresse auch das volkswirtschaftli
che Optimum für ihr jeweiliges Versorgungsgebiet. Dies ist 
heute anders. Da für die Netzdurchleitung die Systeman
nahme einer »Kupferplatte« besteht, ist ein Kraftwerk in 
1 000 km Entfernung nach geltenden Marktregeln fälschli
cherweise genauso versorgungssicher wie eines in unmit
telbarer Nähe des Verbrauchers. Auch spiegelt sich eine 
besonders lange Stromleitung in keiner Weise in den Ge
stehungskosten eines verbrauchsfernen Kraftwerkes wider. 
Kosten für Stromleitungen und höhere Leitungsverluste wer
den systemisch ausgeblendet. 

Eine plausible Speicherintegration fehlt

In den meisten Marktsystemen übernimmt der Handel die 
klassische Funktion der Lagerung und Bevorratung. Da 
Stromspeicherung technisch aufwendig und kostenintensiv 
ist, tut dies der Stromhandel mit Strom nicht, sondern ver
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rechnet nur virtuelle Strommengen. Ein neues Strommarkt
design benötigt jedoch aus technischen Gründen als Ge
genpol zu volatiler Wind und Photovoltaikerzeugung drin
gend Speichermöglichkeiten. Dies spiegelt sich jedoch noch 
nicht im anvisiertem neuen Strommarktdesigns wider. Im 
heutigen System hat ein Speicher keine Sonderstellung und 
wird sogar regulatorisch benachteiligt. Systemanreize um 
kostenintensive Netzspitzen möglichst dezentral zu glätten 
und volatile Erzeugung zumindest teilweise zu einer Spei
cherung zu verpflichten, existieren noch nicht und sind of
fenbar auch nicht geplant. Eine EEGUmlage auf Eigenver
brauch ist unter diesem Aspekt auf Verbraucherseite sogar 
kontraproduktiv. 

Keine verursachungsgerechten Netzentgelte 

Durch die eigentumsrechtliche Entflechtung von Netz und 
Erzeugung und dem Fehlen einer regionalen Komponente 
bei der Erzeugung, muss das Stromnetz immer öfters mit 
systemstabilisierenden Maßnahmen eingreifen. Die histori
sche Bezugsgröße Arbeit (kWh) zur Umlagevergütung des 
Stromnetzes hat sich durch steigende dezentrale Eigener
zeugung überlebt und muss konsequent durch die verursa
chungsgerechtere Bezugsgröße der Leistung (kW) ersetzt 
werden. Technische Aspekte wie Frequenz und Span
nungshaltung müssen, zumindest für Kraftwerke, die die 
Versorgungssicherheit gewährleisten sollen, Berücksichti
gung finden. Anderenfalls würden im großen Stil volkswirt
schaftliche Fehlallokationen über das regulierte Stromnetz 
flächendeckend sozialisiert werden. Ein exzessiver Ausbau 
von Stromtrassen wäre ein Symptom dieser Fehlallokatio
nen, denn Erzeugungsstandorte und Netzausbau interagie
ren technisch miteinander. Wenn ein Marktmodell den An
spruch erhebt, auch ein gesamtwirtschaftliches Optimum 
anzustreben, muss es diese Kausalität in irgendeiner Form 
abbilden. 

Das Problem »Müllstrom« nicht zu Ende gedacht

Volatile Stromerzeugung erzeugt zwei Zustände im 
Stromsystem: ZuwenigStrom bei Dunkelflaute und Zuviel
Strom, wobei Strom im Extremfall zu »Müllstrom« wird. Jede 
Form eines Kapazitätsmarktes »löst« den Problemzustand 
ZuwenigStrom und gewährleistet damit Versorgungssi
cherheit. Den Zustand ZuvielStrom allein mit Abregelung 
im großen Stil zu beantworten, bedeutet Energievernichtung 
im großen Stil. Ein Strommarktdesign muss somit auch eine 
befriedigende Antwort auf die Frage: »Wohin mit dem Müll
strom?« geben können. Es geht dabei um die sinnvolle Ent
sorgung von Müllstrom. Diesen Müllstrom mit den gleichen 
Abgaben und Steuern wie »normalen Strom« zu belasten, 
erscheint nicht sinnvoll. Gleiches gilt für die Vorstellung Müll
strom (auf dann noch weiter auszubauenden) Stromnetzen 
quer durchs Land zu schicken und nicht möglichst regional 
zu verwerten. Entsorgungsstellen wie Stromspeicher benö

tigen zudem ebenfalls Planungssicherheit für ihre Investition. 
Eine langfristige Müllstromzuteilung wäre hier ein denkbarer 
Ansatz.

EEG-Planwirtschaft mit einem Markt unvereinbar

Als gewichtigster Kritikpunkt ist jedoch zu nennen, dass auf 
die marktverzerrenden Preis und Abnahmegarantien des 
EEGs überhaupt nicht eingegangen wird. Hieran ändern 
auch marginale Neuregelungen wie die des §24 EEG nichts. 
Ein wachsender planwirtschaftlicher Fremdkörper ist unver
einbar mit dem Vorsatz, einen Markt mit fairem Wettbe
werbsregeln implementieren zu wollen. EEGGarantien und 
ein Strommarkt 2.0 schließen sich gegenseitig kategorisch 
aus. Wie man den geplanten weiteren Ausbau erneuerbarer 
Energieerzeugung jedoch umsetzen will, ohne auf EEGGa
rantien zurückzugreifen, bleibt die weiterhin offene und un
gelöste Frage. Dies im Rahmen des bestehenden Pow
erOnlyMarktes umsetzen zu wollen, verspricht auf jeden 
Fall keinen Erfolg. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Ansätze 
zum neuen Strommarktdesign versprechen keine glaubhaf
te langfristige Planungssicherheit für privatwirtschaftliche 
Investoren. Flexibilisierungsmöglichkeiten beim Stromver
brauch werden insbesondere bei der stromintensiven Indus
trie systematisch überschätzt. Ein Lösungsansatz, wie mit 
EEGGarantien als planwirtschaftlichem Fremdkörper um
zugehen ist, fehlt gänzlich. Die grundsätzliche Kompatibilität 
volatiler Wind und PhotovoltaikErzeugung zum bestehen
den PowerOnlyMarket wird nicht in Frage gestellt. Eine 
regionale Komponente, die Erzeugung, Netz und Verbrauch 
gesamtwirtschaftlich in Einklang bringt, findet ebenfalls kei
ne Berücksichtigung. Die Regulierung lässt einzig den Netz
ausbau als Lösungsweg zu, um den Herausforderungen der 
Energiewende zu begegnen. Das neue deutsche Strom
marktdesign als ökonomische Ausgestaltung der Energie
wende entwickelt sich zunehmend zu einem Standortnach
teil für Deutschland. Eine Besserung ist nicht in Sicht, da 
von den Verantwortlichen in einzelnen Gesetzen und nicht 
im System gedacht wird. 


